
Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

im Gebiet der Stadt Steinbach-Hallenberg
(Sondernutzungsgebüh rensatzu ng)

Aufgrund des 5 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neube-

kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Juli 2024

(GVBI. 5.277,288), der 55 1,2 und L2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der

Fassung der Neubekanntmachung vom 19. September 2OO0 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 02. Juli 2O24 (GVBI. S. 277, 288), der SS fA und 21 des Thüringer Straßengesetzes

(ThürStrG)vom 07. Mai 1993 (GVBI. S.273) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Juli2024 (GVBI. S.

277,29O) hat der Stadtrat der Stadt Steinbach-Hallenberg in seiner Sitzung am 27.1L.2025 die fol-
gende Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im

Gebiet der Stadt Steinbach-Hallenberg (Sondernutzungsgebührensatzung) beschlossen:

$r
Erhebung von Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von 5 1 der Sat-

zung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Steinbach-Hallenberg

vom 27.LL.2025 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten Gebührenver-

zeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist. Ausnahmen können bestimmt und aus-

gewiesen werden.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Son-

dernutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

$z
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind

a) der Antragsteller oder
b) der Erlaubnisinhaber oder
c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner

53
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr im Einzelfall

nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie nach dem

wirtschaftlichen lnteresse des Gebührenschuldners an der Sondernutzung zu bemessen.
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(2) Die Gebühren werden in der Regel nach der Anzahl der beanspruchten Fläche oder laufenden
Meter oder nach der Stückzahl der auf den Straßen aufgestellten oder angebrachten Gegen-
ständen oder nach der Ausladungsfläche sowie nach der Dauer der Sondernutzung berechnet.

(3) Unter Ausladungsfläche ist die Fläche zu verstehen, die sich aus der Frontlänge und der Tiefe
einer Anlage oder Vorrichtung über die straße/Gehweg errechnet.

(4) Bei der Gebührenberechnung werden Flächen- und laufende Metermaße auf die vollen euad-
ratmeter- oder la ufende Meterzahl a ufgerundet.

(5) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen bemessene Gebühr wird für jeden angefangenen
Tag voll berechnet, auch wenn die tatsächliche Sondernutzung nur für einen Teil des Tages er-
folgte. Entsprechendes gilt für die nach wochen zu bemessende Gebühr.

(6) Jahresgebühren werden für das Kalenderjahr berechnet.

(7) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für die verkürzte Nutzung bei Monats- oder Jahres-
gebühren anteilig vorgenommen.

(8) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist dieses Verzeichnis
sinngemäß anzuwenden.

(9) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so werden diese auf halbe oder
volle Euro-Beträge abgerundet.

9q
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht mit der Erteilung der Erlaubnis jedoch spätestens mit der
tatsächlichen Ausübung der Sondernutzung.

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten bei:

a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der Erlaubnis,

b) auf widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der Erlaubnis für das lau-
fende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. Dezember des vorhergehenden Jahres,

c) Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der Sondernutzung.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fälligkeitstermins im Verwaltungs-
zwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolglosigkeit der Betreibungsmaßnahmen kann die Son-
dernutzungserlaubnis widerrufen werden.

9s
Gebührenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzeitig aufgegeben,
so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) lm Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteilmäßig erstat-
tet, wenn die Stadt Steinbach-Hallenberg eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft,
die nicht von dem Gebührenschuldner zu vertreten sind.
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$o
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass)gelten die 55 222,227 Abs. 1, 234 Abs.

Iund2,238 und 26l derAbgabenordnung entsprechend (5 15 Abs. 1 Nr.5a, b und Nr. 6bThürKAG).

57
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, die der Stadt

d urch d ie Sondernutzung zusätzlich entstehen (Verwaltungsgebühren).

58
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die bestehenden Sondernutzungsgebührensatzungen der Stadt Steinbach-Hallenberg

und ihrer Ortsteile außer Kraft.

a usgefertigt am: 15.L2,2025
Stadt Stein bach-Ha I len be rg

Markus Böttcher
Bürgermeister

5 21 Abs.4 S. 1 ThürKO

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfer-

tigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden.

Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer

Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemächt, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Die Satzung wurde digital unter folgendem Link https://www.bekanntmachuneen.steinbach-hallenbere.de, auf

der Homepage der Stadt Steinbach-Hallenberg bekannt gemacht.

AZ: 020.0567 I lD: 112528
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hre

' Fah einschließlich

nls zur utzu

Bauwagen, Baumaschinen und -geräten,

u 12.202

oder Wagen,Aufstellung von
Hilfsreindchtungen, Baukränen Fahnenstangen,

Bauzäune und Zäune zur von

Lagerung von Maschinen und Materialien aller Art

von

Werbetafeln,

ständen-, und

Plakatsäuten- und Plakate, Schaukästen, Vitrinen

der Straße , Tränsparenten, Lichterketten, G u.a

Leitungen
1.1 ngVerlegu ober- unterirdischerundtemporärer ller dieLeitungen Art, nicht der

öffentlichen d anienen, je 4 m Länge
5,00 €/w

1.2

2.1 bis 30 m'benutzte Fläche

nen e

uerhafterda ober-ng und LeunterirdischerVerlegu aller die ichn titungen Art, der 50,00 €

25,00 €/w

2.5

2.2

2.4

z.J

über 30 m'?benutzte Fläche

bis 30 m3

jea 5 m Frontlän

e5mFronje

40,00 €/w

15.00 €/w

5.00 €/w

5,00 €/w

Gerüste

Container

2.6

3.1

30,00

10,00

über 30 m3

bis 30 m'?benutzte Fläche

20,00 €/w

4.1 nicht im Rahmen einer Veranstaltung 15,00/T

3.2 über 30 m'? benutzte Fläche
Sonstioe Sondemutzuno

öffentlichen Veranstaltu Fläche

4.3

6.'1

sonstige gewerbliche Veranstaltungen je genutzte Fläche

ausgenommen ortsansässige bzw. gemeinnützige Vereine/O rganisationen

nicht im Rahmen 10,00 €/T

10,00 €/T

2,50 Ar

15,00 €/w

Aufstellen von

4.2

d bzw. Mobil
ausgenommen ortsansässige bzw. gemeinnützige Vereine/Organisationen

Verkehrsraum

Transparente je Stück

Benuhung von

5.1

6.2 je m'gewerblich genutzte Schau- und Ausstellu 30,00 gJ
6.3 Plakate je Stück '1,00 €

Werbetafeln, Plakatsäulen- und plakattafeln m'?Fläche 3,00 gw

5 €/MStück

6.4

Warenautomaten

und Pfosten,

6.5

b.b

7.1

81

Warenautomaten
bis 1 m'Ansichtsfläche
über 1 m'? Ansichtsfläche

irlanden

Aufgrabungen Ie angefangene 5 m Länge

je Stück

mit Spruchbändern

15,00 €/w

5,00 €/T

30,00 €u
50,00 €/J

L


